
Beitragsordnung des Vereins „Gartenstadt Sinsheim e.V.“ 
(beschlossen in der Gründungsversammlung am 17.09.2025) 

1. Grundsatz 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragshöhe und 
-fälligkeit. 

2. Beitragshöhe 

o Einzelmitglied: 15,00 € pro Jahr 

o Familie/Haushaltsgemeinschaft: 25,00 € pro Jahr 

o Juristische Personen/Fördermitglieder: mindestens 100,00 € pro Jahr 

3. Fälligkeit 
Der Beitrag ist jeweils zum 31. März eines Jahres fällig. 

4. Zahlungsweise 
Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftverfahren. 

5. Ermäßigung / Erlass 
Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge ermäßigen oder erlassen. 

6. Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt am 09.09.2025 in Kraft. 

 


